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AbfKlärV – aktueller Sachstand 

• Referentenentwurf liegt vor seit 2.9.2015 

 

• Anhörung Bundesländer und Verbände im Oktober 2015 

 

• Bundeskabinett, Bundestag, Bundesrat 

 

• Notifizierung EU-Kommission 

 

• Inkrafttreten erwartet: 1.1.2017 



AbfKlärV – Referentenentwurf 

• Übergangsfrist bis 31.12.2024, in der eine bodenbezogene 

Verwertung weiterhin möglich ist (Landwirtschaft, Landschaftsbau, 

Rekultivierung) 

• Ausnahme: Für kleinere Kläranlagen bis 10.000 EW ist unbefristet 

die landwirtschaftliche Verwertung weiter möglich 

• 2019 müssen Betreiber von Kläranlagen ein Konzept vorlegen, wie 

P-Rückgewinnung ab 2025 umgesetzt werden soll  

• Ab 2025 P-Rückgewinnung Pflicht für Klärschlamme mit mehr als 

20 kg P/t TR 

• Klärschlammverbrennung ist nur Vorbehandlung für P-

Rückgewinnung 
 

 



AbfKlärV – Referentenentwurf 

o Bodenbezogene Verwertung:  

 

o Grenzwerte Boden differenziert nach Ton, Lehm und Sand 

entsprechend BBodSchV 

 

o Bodenuntersuchung auf PAK und B(a)P, wenn Grenzwert im 

Klärschlamm zu mehr als 70 % ausgeschöpft wird 

 

o KS-Analyse alle 250 t TS, mindestens 4, maximal 12 im Jahr 

 

o Keine Toleranzen bei Grenzwertüberschreitung analog zu 

Vorgaben der DüMV 
 

 

 



AbfKlärV – Referentenentwurf 

o Bodenbezogene Verwertung:  

 

o Voranmeldung grundsätzlich drei Wochen vorher 

 

o Klärschlammerzeuger und Anwender müssen beide 

Lieferscheine 10 Jahre aufbewahren 

 

o Maximal 2 Wochen Lagerung am Feldrand 

 
 

 

 



AbfKlärV – Referentenentwurf 

 Vorrang der Rückgewinnung von Pflanzennährstoffen 

o P- Rückgewinnung notwendig für Klärschlamme mit mehr als 20 kg 

P/t TS*  

* Umrechnungsfaktor P2O5: 2,29 

o Mindestrückgewinnungsquote 50 % bei Klärschlämmen mit hohen 

P-Gehalten 

o Klärschlammverbrennungsanlagen und 

Klärschlammmitverbrennungsanlagen : Pflicht zur Separatlagerung 

der Aschen oder Aufbereitung zu Dünger, 

Mindestrückgewinnungsquote 80 %  

 

 

 

 

 



AbfKlärV – Referentenentwurf                     

DWA - Stellungnahme 

• Unbefristete bodenbezogene Verwertung von 

qualitätsgesicherten Klärschlämmen 

• Unbefristete Lagerung von Aschen zur P-Rückgewinnung 

• Substanzielle Förderung von Pilotanlagen zur P-

Rückgewinnung 

• Kosten: Notwendige Investitionen: 2 Mrd. €, jährliche 

Mehrkosten: 400 Mio. € 
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DüMV 

• Alt: Bis Ende 2016 gelten für Schadstoffe die Grenzwerte der 

AbfKlärV 

• Aktuell: Bis Ende 2014 gelten für Schadstoffe die Grenzwerte 

der AbfKlärV nur für die Schadstoffe, die in der AbfKlärV 

benannt sind 

• Alt: Ab 2014 dürfen nur Polymere eingesetzt werden, die sich 

nicht im Boden anreichern 

• Aktuell: Ab 1.1.2017 dürfen nur noch Polymere verwendet 

werden, „soweit sämtliche Bestandteile und das Endprodukt 

sich zu mindestens 20 % in zwei Jahren abbauen.“ 
 

 



DüMV 

o Aktuell: Ab 1.1.2017 dürfen nur noch Polymere verwendet 

werden, „soweit sämtliche Bestandteile und das Endprodukt 

sich zu mindestens 20 % in zwei Jahren abbauen.“ 

 

o Ergebnisse Abbauversuch evtl. Ende März 

 

o Sitzung Wissenschaftlicher Beirat für Düngefragen am 17.2.2016 

o Sachstand Abbauversuche 

o Alternativen: Grenzwerte für Polymere (Konzentration) oder 

Frachtenregelung 

 

 Quelle:Könemann 



DüMV – Schreiben am BMEL 

o Einsatzmengen synthetischer Polymere:  

o 5 kg WS/t TR bei der Eindickung 

o 12-20 kg WS/t TR bei der Entwässerung 

 

o Über 90 % der Kläranlagen konditionieren mit synthetischen 

Polymeren 

 

o Kammerfilterpresse ist keine Alternative 

 

o Mehrkosten, wenn ab 2017 keine ldw. Verwertung mehr möglich 

ist: über 500 Mio. € im Jahr 
 

 
Quelle:Könemann 



DüMV – Schreiben am BMEL 

o Substitution durch Stärkeprodukte keine Alternative:  

o Höherer Verbrauch an WS (bis Faktor 3) 

o Höhere Kosten des Wirkstoffes (bis Faktor 2) 

o Geringere Durchsatzleistung der Entwässerungsaggregate 

o Höhere Rückbelastung des Zentratwassers 

o Geringerer TR-Gehalt des entwässerten Klärschlamms 

 

o Mehrkosten der KS-Entsorgung bei einem Einsatz von 

Stärkeprodukten zur Schlammentwässerung für die 

landwirtschaftlich verwertete Menge von  

ca. 500 €/t TR 
 

 

Quelle:Könemann 
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Düngeverordnung 

• § 6, Abs. 1: Organische Düngemittel sind unverzüglich, 

spätestens innerhalb von 4 Stunden nach Aufbringung auf 

unbestelltem Ackerland einzuarbeiten. Ausnahme: 

Komposte, Festmist von Huf- und Klauentieren. 

• Maximal 170 kg/ha Nges aus organischen Düngemittel im 

Durchschnitt des Betriebes. 
 

 



Düngeverordnung 

Sperrfristen für Dünger mit wesentlichem Gehalt an N:  

• Ackerland: Nach der Ernte der letzten Hauptfrucht bis                 

31. Januar 

• Grünland: 1. November bis 31. Januar 

• Ausnahme: Festmist von Huf- und Klauentieren, feste 

Gärrückstände und Kompost vom 15. November bis 31. 

Januar 



Düngeverordnung 

Ausnahmen:  

• Bis 1. Oktober  

• zu Zwischenfrüchten, Winterraps und Feldfutter bei 

Aussaat bis 15. September oder 

• zu Wintergerste nach Getreidevorfrucht bei Aussaat 

bis 1. Oktober 

• Maximal 30 kg/ha NH4-N oder 60 kg/ha Nges 
 

 

 



Düngeverordnung 

• Was sind Dünger mit wesentlichem Gehalt an N? 

Nährstoffgehalt in der Trockenmasse mit mehr als 1,5 % 

Nges  

Klärschlamm: in der Regel ja 

Gärrückstand: in der Regel ja 

Kompost: im Einzelfall 

• Maximal 30 kg/ha NH4-N oder 60 kg/ha Nges 

Gilt für flüssige und feste Dünger 

Für entwässerte Klärschlämme reduziert sich die Menge in 

den meisten Fällen auf ca. 0,8-1,2 t TR/ha 
 

 



Nährstoffsituation in Niedersachsen  

 



Düngeverordnung 

o Weiteres Vorgehen: 

o Stellungnahmen der Verbände und Bundesländer werden in 

den Referentenentwurf eingearbeitet 

o Parallel: Gespräche mit EU-Kommission 

o Ressortabstimmung 

o Befassung im Bundeskabinett 

o EU: Notifizierung 

o Bundesratsverfahren 

o ggf. EU: Nachnotifizierung bei wesentlichen Änderungen im 

Bundesratsverfahren 

o Inkrafttreten: Angedacht 1.7.2016 
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Erstellung Dialog-Eckpunktepapier: Vorgehen 



Klärschlammmengen Nds. 2012  

(aus KS-Bericht der LWK Nds.)  



Schwerpunkträume der Kläranlagen 

Größenklasse 4 und 5  



Szenarien Niedersachsen…  



Abwassergebühren/-entgelte in 

Niedersachsen  



Verbrennungskapazitäten in 

Deutschland 

 

1.389.250 

 

1.710.000 

 

Gesamt 

90 % 

70 % 

80 % 

95 % 

682.750 

718.000 

164.000 

145.250 

Monoverbrennung 

Kohlekraftwerke 

Müllverbrennungsanlagen 

Zementwerke 

 

verfügbar 

 

genehmigt 

 

 

Kapazitäten 2013 

Quelle: Langenohl 2014, gerundete Werte 



Entwicklung thermische Entsorgung 
 

Kraftwerksbestand in 2010 sowie Stilllegungen, Zubau und Bestand bis 2030  

(BMU Leitstudie 2011) 

       

 

Gigawatt   Jahr   

  2010 2020 2030 

Steinkohle 25,8 16,2 10,6 

Braunkohle 21,5 12,4 5,6 

Anteil in %   Jahr   

  2010 2020 2030 

Steinkohle 100 63 41 

Braunkohle 100 57 26 

Quelle: Langenohl 2014, gerundete Werte 



Entwicklung thermische Entsorgung 

Szenario 4 2014 2016 2018 2020 2022 2024 

Kapazitäten 1.391.203 1.304.038 1.245.928 1.187.814 1.159.643 1.131.472 

Bedarf 1.125.000 1.465.000 1.545.000 1.585.000 1.635.000 1.650.000 

Saldo  266.203 160.962 299.072 397.186 475.357 518.528 

Szenario 1 2014 2016 2018 2020 2022 2024 

Kapazitäten 1.391.203 1.304.038 1.245.928 1.187.814 1.159.643 1.131.472 

Bedarf 1.125.000 1.415.000 1.435.000 1.455.000 1.485.000 1.500.000 

Saldo 266.203 110.962 189.072 267.186 325.357 368.528 

Entwicklung thermische Entsorgung 

ohne Neubau von (Mono) Verbrennungsanlagen  

  

Quelle: Langenohl 2014 



Entwicklung für Klärschlamm 

• Wettbewerb Gülle und Gärrückstand wird zunehmen 

• Ausbringung im Herbst sehr stark reduziert 

• Landwirtschaftliche Verwertung wird stark rückläufig 

• Nutzung thermischer Entsorgungswege steigt 

• P-Rückgewinnung ist neue Herausforderung 

• Entsorgungssicherheit ist für die Zukunft nicht gesichert 

• Neue Entsorgungskonzepte sind dringend notwendig 

• Kostensteigerung 
 

 

 



Zusammenfassung 

• AbfKlärV wird novelliert  

• landwirtschaftliche Verwertung bis 2025 

• P-Rückgewinnung  

• DüMV: Lösung für Polymere wird gesucht 

• DüV: starke Einschränkungen der org. Düngung im Herbst 

• Fachliche Diskurs Niedersachsen zeigt aktuell keine 

ausreichenden Kapazitäten in der Thermik oder anderen 

Entsorgungswegen 
 

 


